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Der Bürgermeister 

 Öffentliche 
Berichtsvorlage 
014/2013 
Dezernat II, gez. Backes 

 
 
Federführung: Datum: 

70 - Bauen und Umwelt 11.01.2013 
Produkt: 

70.01 Verkehrsanlagen 
 
Beratungsfolge: Sitzungsdatum: 

Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen 23.01.2013 Kenntnisnahme 

 

Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen: 
Parkplatz vor der Laurentiuskirche / Brauhaus Stephanus 

Sachverhalt: 
Der Antrag wird vorgelegt gemäß § 3, Absatz 1, Satz 2 der Geschäftsordnung des Rates der 
Stadt Coesfeld und ist der Sitzungsvorlage als Anlage beigefügt. 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Beobachtungen aus der Bevölkerung, die Grundlage des Antrages sind, werden von der 
Verwaltung bestätigt. Im Rahmen einer Vor-Ort-Kontrolle wurden insgesamt neun Kfz-
Anhänger, die als Werbeträger dienen festgestellt. 

 

Eine Erlaubnis für die Stellplatznutzung liegt den einzelnen Besitzern der Kfz-Anhänger nicht 
vor. Somit kann auch die Fragestellung für die Erhebung von Stellplatzgebühren verneint 
werden. 

 

Generell handelt es sich hier um eine ordnungsrechtliche oder auch bauordnungsrechtliche 
Problemstellung, die auf Grund der kurzen Zeitspanne zwischen Eingang des Antrages am 09. 
Januar und der Erstellung der Sitzungsvorlage nicht geklärt werden konnte. Die Verwaltung wird 
sich bemühen, bis zur Sitzung weitere Fakten zusammen zu tragen und in der Sitzung zu 
berichten.  

 

Die Fläche vor der Laurentiuskirche / Brauhaus Stephanus ist für den Verkehrsteilnehmer als 
öffentlicher Parkplatz zu erkennen. Rein rechtlich ist diese Fläche allerdings nicht als öffentlicher 
Parkplatz gewidmet, somit kann er von der Ordnungsbehörde auch nicht als solcher behandelt 
werden. Z. Z. besteht keine rechtliche Handhabe zur Erteilung von Ordnungsgeldern. Zunächst 
ist zu prüfen, warum bei der Erstellung des Parkplatzes eine öffentliche Widmung nicht 
durchgeführt wurde. Erst nach Aufarbeitung dieser Fragestellung kann entschieden werden, ob 
es eine rechtliche Grundlage gibt, das Abstellen von Werbeanhängern zu untersagen. 

 

Anlagen: 
Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen vom 06.01.2013, Eingang 09.01.2013 
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